
Richtlinien  
des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

zur Förderung von Maßnahmen im Bereich von 
Naturschutz und Landschaftspflege 

 
Mit diesen Richtlinien sollen die langfristige Pacht sowie die Durchführung von 
Maßnahmen zur Biotopbildung und zur Biotoplenkung gefördert werden. 
 
Förderungsfähig sind nur Maßnahmen, die ausschließlich Zwecken des Naturschutzes 
dienen und vom Träger darauf ausgerichtet sind. 
 
1.  Förderfähige Flächen/Landschaftsbestandteile: 
 
1.1  Flächen zur Bildung und zur Arrondierung von Trockenbiotopen. 
1.2  Flächen zur Arrondierung von Hoch-, Übergangs- und Niedermooren, Sümpfen 

und Brüchen und anderen Nass- und Feuchtbiotopen 
1.3  Flächen zur Bildung und zur Vernetzung von Einzelbiotopen einschließlich von 

Flächen an Fließ- und Stillgewässern. 
 
2.  Förderfähige Maßnahmen: 
 
2.1  Langfristige Flächenpacht (länger als 10 Jahre). 
2.2 Maßnahmen zur Biotopbildung und zur Biotoplenkung zu naturnahen und 

natürlichen Stadien auf erworbenen oder gepachteten Flächen und auf anderen 
zur Biotopvernetzung bedeutsamen Flächen; bei Extensivierungen als 
Biotoplenkung auf bisherigen Nutzflächen: Dauer länger als 10 Jahre. 

 
3.  Umfang der Förderung im Rahmen der zur Verfügung stehenden  

Haushaltsmittel: 
 

3.1  Langfristige Flächenpacht durch die im Kreis Rendsburg-Eckernförde tätigen 
anerkannten Naturschutzorganisationen und sonstige Vereinigungen, die 
vergleichbare Ziele des Naturschutzes verfolgen: 
 bis zu 75% der förderungsfähigen Kosten nach Abzug der Förderung durch 

Dritte im gegebenen Fall. 
 

3.2  Maßnahmen zur Biotopbildung und zur Biotoplenkung durch die im Kreis 
Rendsburg- Eckernförde tätigen, anerkannten Naturschutzorganisationen und 
sonstige Vereinigungen, die vergleichbare Ziele des Naturschutzes verfolgen auf 
den von ihnen erworbenen oder langfristig gepachteten und anderen, zum 
Biotoperhalt und zur Biotopvernetzung besonders bedeutsamen Flächen: 
 bis zu 75% der förderungsfähigen Kosten nach Abzug der Förderung durch 

Dritte im gegebenen Fall. 
 

3.3 Anschaffung von im jeweiligen Einzelfall benötigten Gerätschaften (z. B. 
Kettensägen, Freischneidern/ Motorsensen, Astscheren, Äxten und Handsägen) 
für den Einsatz zur Landschaftspflege durch die Mitglieder der im Kreis 
Rendsburg- Eckernförde tätigen anerkannten Naturschutzorganisationen und 
sonstigen Vereinigungen, die vergleichbare Ziele des Naturschutzes verfolgen: 
 bis zu 75 % der förderungsfähigen Kosten nach Abzug der Förderung durch 

Dritte im gegebenen Fall. 
 



Die Förderung der o. g. Beschaffungsmaßnahmen beträgt pro Jahr höchstens 
1.000,00 Euro, und erfolgt mit der Maßgabe, dass 
 
 
 die zweckdienliche Verwendung der Mittel zu gewährleisten ist. 

Die mit Fördergeldern des Kreises erworbenen Geräte und Maschinen sind in 
einem Bestandsverzeichnis zu erfassen. Sie können bei Bedarf frühestens 
nach Ablauf von 3 Jahren durch Neuanschaffung ersetzt werden. 
 

 die Gerätschaften bei begründetem Anlass und unter der Voraussetzung 
entsprechender Verfügbarkeit zeitweise auch anderen, anerkannten 
Vereinigungen, die vergleichbare Ziele des Naturschutzes verfolgen, 
ausgeliehen werden.  

 
Der Betrieb und die Instandhaltung der Gerätschaften ist von der Förderung 
ausgeschlossen. 
 

4.  Antragsverfahren: 
Die Anträge sind bis zum 31. März schriftlich bei der Unteren Naturschutzbehörde 
des Kreises Rendsburg- Eckernförde einzureichen. Es sind durch Text bzw. 
Erläuterungen und Kartenmaterial qualifizierte Antragsunterlagen mit Begründung 
des Erwerbs/der Pacht/der Maßnahmen und mit langfristig angelegtem Konzept 
für die Biotoplenkung vorzulegen. 
 

5.  Auskunftspflicht: 
Die Untere Naturschutzbehörde kann vom Träger geförderter 
Flächen/Maßnahmen bei gegebener Veranlassung nach vorheriger Abstimmung 
des Zeitpunkts fordern, zu einer gemeinsamen Begehung und Feststellung des 
Biotopentwicklungsstandes geladen zu werden. 

 
6.  Inkrafttreten: 

Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 18.03.2004 in Kraft. 
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